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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

100 Jahre Stadt Gladbeck - Stadtjubiläum 2019 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Im Jahr 2019 feiert die Stadt Gladbeck ihr 100-jähriges Stadtjubiläum. Da bereits jetzt viele 

Gruppierungen aus der Stadtgesellschaft ihre eigenen Planungen als Projektideen einge-

bracht haben, ergibt sich mit Blick auf das Jubiläumsjahr eine breite Grundausrichtung. Es 

ist daher beabsichtigt, das Stadtjubiläum nicht mit einer Festwoche zu begehen, sondern 

das ganze Jahr 2019 mit den verschiedensten Jubiläumsaktivitäten zu füllen. 

 

Zwar ist der eigentliche Geburtstag am 21. Juli 2019 (Sommerferien), nach bisherigen 

Überlegungen sollten sich die Hauptfeierlichkeiten allerdings an einem Fixpunkt orientie-

ren, zu dem auch die Vertreter/innen der Partnerstädte vor Ort sind. Es wird deshalb vor-

geschlagen, die Hauptfeierlichkeiten nach den Sommerferien im September im Rahmen 

des Stadtfestes zu organisieren. 

Eine Arbeitsgruppe aus der Verwaltung hat sich bereits der verschiedenen Themen und 

Ideen zu einem erfolgreichen Gelingen des Jubiläumsjahres angenommen und wird einen 

„Jubiläums-Fahrplan“ erstellen. 

 

Bürgerbeteiligung 

Nach der Bürgerkonferenz am 07. Juni 2017 in der Mathias-Jakobs-Stadthalle hat die Ar-

beitsgruppe Kontakte zu Vertreter/innen vieler gesellschaftlichen Gruppierung u.a. aus den 

Bereichen Soziales, Jugend, Kunst und Kultur  sowie zu Bürgern und Bürgerinnen aufge-

nommen und wird deren Planungen inhaltlich begleiten und fortschreiben. 
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Aktivitäten der Stadt Gladbeck 

Verschiedene Institutionen der Stadt Gladbeck, u.a. die Musikschule, Jugendkunstschule, 

Volkshochschule, Bücherei, das Archiv und Museum, der Jugendrat sowie die Seniorenbe-

ratung befinden sich bereits in den Planungen für besondere Jubiläumsprojekte. 

Auch Gladbecker Schulen planen bereits Jubiläumsaktivitäten. 

Für besondere Programmpunkte sollen schon jetzt Terminoptionen mit Künstlern und 

Künstlerinnen getroffen werden. 

 

Weitere Jubiläen in 2019 

Die Feuerwehr feiert ihr 125. Jubiläum in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. 

Der Seniorenbeirat wird 2019 40 Jahre alt und die AWO feiert ihr 100jähriges Jubiläum. 

Die Schachgesellschaft Gladbeck 19/23 e.V. wird 100 Jahre und richtet in der Stadthalle die 

Deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft aus. 

Das Gladbecker Unternehmen Klingenburg feiert 2019 ihr Firmenjubiläum und hat sein 

Interesse erklärt, mit der Stadt zusammen zu arbeiten. 

 

Haushaltsmittel 

Für die Programmgestaltung des Jubiläumsjahres wurden zunächst 150.000 € in den Haus-

halt 2019 eingestellt. Weiter sind 10.000 € für eine ansprechende Nachbereitung des Jubi-

läums vorgesehen. 

Für die Aufnahme eines erfolgreichen Jubiläumsmarketings stehen im Jahr 2018 30.000 € 

zu Verfügung. Zur langfristigen Vorbereitung von Publikationen und Ausstellungen des 

Archivs und Museum wurden für das Jahr 2018 20.000 € und 2019 40.000 € in den Haus-

halt eingestellt. 

 

Darüber hinaus wird in der Sitzung mündlich berichtet. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Der Bürgermeister 

I. V. 

 

 

 

- Linda Wagner –  

Beigeordnete 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


